
785 der Beilagen zu den steno~ra:ohischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom. 9. Juli 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Schülerbeihilfengesetz 
geändert wird 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll kle.rgestellt vierden, daß die Gevrährung von Beihilfen einen 
Unterhaltsanspruch weder dem Grunde noch der Höhe nach berührt. 
\-Jeiters soll in Anpassung an die für den Bereich des Studien­
förderungsgesetzes getroffere Regelung die Einkommensgrenzen 
um jeweils S 20.000 erhöht werden, wenn die Eltern des Schülers 
nicht in Wohngemeinschaft leben. Ferner sollen - analo~ zum 
StudieD~örderungsgesetz - die Beihilfen in Hinkunft jeweils 
für ein Jahr zuerkannt werden. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten hat 
die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 110 Juli 1972 
in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben$ 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Ver­
fassungs- und Rechtsangeleger~leiten somit den Antrag) der 
Bundesrat \'1011e beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. Juli 
1972, betreffend ein Bundesgesetz,mit dem das Schülerbeihilfen­
gesetz geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Dr. Gis e 1 
Berichterstatter 

\-lien, am 11. Juli 1972 

Dr. F ruh s tor f e r 
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